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Ansichten, Absichten und Wirklichkeiten.  

Bemerkungen zum Verhältnis von Planung und gesellschaftlichem Wandel aus zeitgeschichtlicher Per-
spektive 

 

Planung soll Gesellschaft räumlich sinnvoll definieren. Zersiedlung und Siedlungsflächenwachstum ver-
führen nun zum Schluss, die Planung habe bei dieser Aufgabe versagt. Dafür gibt es aber keine plausiblen 
Belege. Vielmehr sind es die kaum beachteten räumlichen Ausprägungen einer seit 1945 betriebenen 
«Neuerfindung» der Schweiz, die dafür verantwortlich sind sind. 

 

Planung, heisst es, ist ein Unteilbares.1 Auch wenn sich dieses Diktum des deutschen Architekturhistori-
kers Julius Posener zunächst auf Architektur und Städtebau bezieht, in der Unteilbarkeit artikuliert sich ein 
oft nur implizit bedachtes Grundmotiv jeglicher Planungstätigkeit. Gehen wir von einer derartigen Set-
zung aus, kann Planung als Versuch verstanden werden, gesellschaftliche Zustände und Funktionsmuster 
verbindlich in den Raum einzuschreiben, zu steuern und sinnvoll weiterzuentwickeln. Die ernüchternden 
Erfahrungen belegen aber bis heute, dass Unteilbarkeit zwar ein fundamentales planerisches Anliegen sein 
mag. Faktisch aber wirken planerische Vorgaben bei der Veränderung der Siedlungswirklichkeiten – ge-
rade auf höheren Massstabsebenen – allzu häufig nur als Muster von bescheidener Prägekraft. Nicht Ho-
mogenität und Abgeschlossenheit sind nämlich die aktuellen siedlungsräumlichen Charakteristika; mit der 
fortgesetzten räumlichen Fragmentierung und der weiterhin ungebrochenen Ausdehnung der Siedlungs-
flächen aktualisiert sich stattdessen seit längerem eine Dynamik, die den in der Schweizerischen Verfas-
sung verankerten Zielen der Raumplanung von der «geordneten Besiedlung» und der «zweckmässigen 
Nutzung» des Bodens geradezu diametral entgegengesetzt ist.  

Diese irritierende Differenz zwischen Planwelten und Siedlungsrealitäten plagt heute ganz Europa. Wie 
kommt es, dass planerische Bilder der Ordnung im Raumalltag der letzten Jahrzehnte praktisch überall zu 
Mosaiken der Unordnung mutiert sind und weiterhin mutieren, welche dann jeweils mit ebenso handli-
chen wie inhaltslosen Labels wie «Zersiedlung» oder «Verstädterung» versehen werden?2 Der oft anzutref-
fende Kurzschluss einer unmittelbaren Wechselwirkung zwischen planerischen Zielen und Instrumenten 
mit den faktischen Siedlungswirklichkeiten kann dabei nicht weiterhelfen. Eine historisch-dynamische 
Betrachtung des siedlungsräumlichen Wandels hingegen kann die Gründe für die problematischen Diffe-
renzen zwischen zeitgebundenen disziplinären und politischen Wahrnehmungsweisen und den empirisch 
festzustellenden räumlichen Verhältnissen erhellen.  

 

Semantische Auslaufmodelle  

Geht es um die Erfassung der jüngeren schweizerischen Siedlungsgeschichte gehören seit langem Denkfi-
guren zum argumentativen Standardrepertoire, die um die Vorstellung eines tief in der Schweiz und ihren 
Bewohnerinnen und Bewohnern verankerten «antiurbanen Reflexes» (Michael Koch) oszillieren. Damit 
geht zumeist auch die gleichsam spiegelbildliche Überlegung einher, man klammere sich hierzulande ent-
gegen der eigentlich erdrückenden Evidenz des Faktischen an ein ländlich geprägtes Selbstbild, das durch 
den Föderalismus weiter zementiert werde und der Zersiedlung weiter Vorschub leiste. Diese Figuren 
mögen sehr beliebt sein. Man gerät aber mit ihnen unweigerlich in ein auswegsloses Geflecht von argu-
mentativen Widersprüchen und logischen Inkonsistenzen. Ein Blick nach Holland, die Cote d’Azur, die 
Lombardei oder irgendeine andere europäische Gegend macht beispielsweise rasch einsichtig, dass die 
geringe politische Determinierbarkeit der Siedlungsgebiete nicht einfach auf die staatspolitische Ursache 



 2

«Föderalismus» zurückgeführt werden kann. Auch eine Konsultierung der während der letzten Jahrzehnte 
in der Schweiz denk- und handlungsleitenden planerischen Grundsätze lässt die Diagnose eines störrisch 
an ländlicher Nostalgie festhaltenden Sonderfalls Schweiz nicht recht plausibel erscheinen: Die zur Beein-
flussung der Siedlungsentwicklung erarbeiteten städtebaulichen und planerischen Konzepte, Vorstellungen 
wie die Theorie der zentralen Orte oder die Debatten beim Aufbau eines nationalen Strassennetzes befan-
den sich durchaus im Einklang mit dem jeweiligen Stand der Dinge der internationalen Debatten (aller-
dings konterkarierten viele der dabei portierten Konzepte die Raumordnungsprinzipien der kompakten 
europäischen Stadt, was aber eben für alle europäischen Länder gilt und somit den behaupteten Sonderfall 
nicht erklären kann). Damit ist es schliesslich auch logisch wenig überzeugend, die Erweiterungen des 
klein- und mittelstädtischen Städtegefüges auf Basis der als «stadtfeindlich» enttarnten planerischen Kon-
zepte seit dem Zweiten Weltkrieg in ihrem Ergebnis dann als «Stadt Schweiz», als «Metropole Schweiz» 
oder schlicht als Verstädterung zu verstehen. 

Sicherlich: Föderalistische Arbeitsteilung, das Anknüpfen an klein- und mittelstädtische Strukturen haben 
– neben vielen anderen Einflüssen wie der Steuerpolitik, den relativen Preisen für Mobilität etc. – in einer 
«Koalition der Zersiedlung» mitgewirkt, durch welche die Unterschiede zwischen städtischen und ländli-
chen Räumen mehr und mehr verwischt worden sind. Dabei lohnt es sich aber, darüber zu spekulieren, ob 
es nicht vielleicht sogar gewissermassen «antirurale Reflexe» waren (und sind), die die wesentlichen Moto-
ren der Entstehung der aktuellen Siedlungsverteilung und -struktur bildeten und bilden. Von der Ver-
kehrsinfrastrukturpolitik über das Investitionshilfegesetz bis hin zu den agrarpolitischen Massnahmen 
bestand und besteht weitgehend Einigkeit darüber, die peripheren und ländlichen Räume zukunftsfähig zu 
machen und somit aktiv die Transformation dieser Gebiete zu betreiben. Wer sich beispielsweise die Zeit 
nimmt, sich in die fotografischen Arbeiten von Ernst Brunner zu vertiefen, der in den 1940er und 1950er 
Jahren ländliche und bergbäuerliche Lebenswelten in strikten Bildkompositionen dokumentiert hat, wird 
unschwer feststellen, wie gründlich durch diese Politik die Stadt-Land-Matrix, die noch nach 1945 Menta-
litäten, Lebenschancen und Tätigkeiten trennscharf dem einen oder anderen der beiden Pole zugewiesen 
hat, bis in die hintersten Winkel vieler Bergtäler erodiert wurde.3 Dramaturgisch zugespitzt liesse sich des-
halb davon sprechen, dass wir es hier mit einer Ausprägung der an den Grundsätzen von Ausgleich und 
geringen Disparitäten orientierten «Erfindung der Schweiz» zu tun haben, deren Grundlagen in den 1947 
in die Bundesverfassung aufgenommenen Wirtschaftsartikeln und der darauf aufbauenden Gesetzgebung 
gelegt wurden. Das heisst auch: Es spricht einiges dafür, dass wir gerade diese nicht auf die städtischen 
Gebiete bezogenen Ausprägungen eines seit den späten 1940er Jahren festzustellenden Modernisierungs-
prozesses und seine Motoren genauer unter die Lupe nehmen, ihre funktionalen Verknüpfungen mit den 
Transformationen des Mittellandes en détail analysieren müssen, wollen wir die Morphogenese und die 
Funktionslogik der aktuellen schweizerischen Siedlungswirklichkeiten verstehen. Semantische Streitigkei-
ten über das Urbane und Ländliche führen uns da nicht weiter. Plausibler ist es stattdessen, in der heutigen 
räumlichen Situation die Folge eines auch mit politischen Zielsetzungen und Massnahmen verfolgten ge-
sellschaftlichen Wandels zu sehen, der die Geometrien funktional-räumlicher Geflechte neu bestimmt hat.  

 

Raumgeschichte ist Gesellschaftsgeschichte 

Die Raum gewordenen gesellschaftlichen Dynamiken zu verstehen verlangt, die planerischen und politi-
schen Konzepte deutlich von den Prozessen zu unterscheiden, in denen eine Gesellschaft Raum «produ-
ziert». Auf der einen Seite befinden sich die verschiedenen in Expertenkreisen entwickelten oder politisch 
sanktionierten räumlichen Deutungsmuster mit den daraus abgeleiteten Zielsystemen, Instrumenten und 
Strategien. Dazu gehören beispielsweise das mit den Jahren zunehmend sakrosanktere Leitbild der «de-
zentralen Besiedlung», die Leitidee eines fünfstufigen Hierarchiesystems der CK-73 oder die heute propa-
gierte Vorstellung der Schweiz als eines «vernetzen Städtesystems». Keine noch so akribische Analyse der 
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Leitbilder oder Konzepte vermag aber die faktischen Siedlungszusammenhänge im «Stadtland Schweiz» zu 
erklären.4 In Leitbildern und Konzepten werden einzig die akademischen bzw. politischen Konstruktions-
prinzipien einsichtig, mit denen gesellschaftsräumliche Zusammenhänge und Abläufe erfasst werden. In 
«falschen» Theorien und Konzepten die Erklärung für die aktuellen Siedlungswirklichkeiten auszumachen, 
hiesse aber die Bestimmungsmacht der Planung akut zu überschätzen. Die räumliche Dynamik der letzten 
Jahrzehnte hat uns diesbezüglich nämlich überdeutlich vor Augen geführt: Planung kann nie gesellschaftli-
che Zukunft vorwegnehmen, sondern verhält sich notwendigerweise kontingent dazu (gerade deshalb geht 
die beliebte Rede vom «Versagen der Raumplanung» in die Irre). Planung und Politik sind nur zwei in 
einer Vielzahl raumwirksamer Determinanten. 

Kommen wir zum zweiten Aspekt, der sich direkt aus den gerade angestellten Überlegungen ableiten lässt: 
Räumliche Strukturen und Bezüge resultieren aus einem Nebeneinander unterschiedlicher räumlicher 
Aneignungsprozesse, in welchen sich bestimmte Vorstellungsmustern von Raum durchsetzen. Raum wird 
also gleichsam mehrfach belichtet, indem mehrere Akteure Anspruch darauf erheben.5 In dieser 
Mehrfachbelichtung scheint mir der zentrale Schlüssel zum Verständnis aktueller Raumprobleme und 
deren Behandlung zu liegen: Raum wird nicht einfach abgebildet, sondern er wird in diesen Prozessen als 
Interaktion einer Auswahl von bestimmten Faktoren konzipiert. Dabei gibt es raumwirksame Aktivitäten 
wie das Mobilitätsverhalten oder die Steuerpolitik (um nur zwei zu nennen), welche die räumlichen Ver-
änderungen und ihre vielfältigen Folgen im Moment der Entscheidungsfindung nicht oder nur partiell in 
die Überlegungen integrieren. In dieser Hinsicht sind solche Aktivitäten gewissermassen raumblind. Über 
ihre konkreten Auswirkungen wissen wir noch sehr wenig. Die gesellschaftliche Produktion von Raum – 
und damit den räumlichen Wandel – zu verstehen verlangt deshalb, die historisch-empirischen Prozesse 
zu untersuchen, in denen sich Raum (auch durch diese «raumblinden» Aktivitäten) verändert. (Was eben 
nicht das Gleiche ist wie die Umsetzung raumpolitischer Leitbilder!!). Erst die Kenntnis dieser Prozesse 
erlaubt es, den räumlichen Wandel den politischen Leitideen wirkungsvoll anzunähern. Damit nimmt die 
so gerne zitierte vierte Dimension der Planung – die Zeit – benennbare Konturen an, wird belebt mit 
Akteuren, Institutionen, Preisreihen und Vollzugsproblemen. Zeit ist somit der konkrete gesellschaftliche 
Wandel, der die behauptete Unteilbarkeit von Planung aufhebt.  
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